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2. Allfällige Fragen, die der Ivp. Fourier an den Kp, Kdt. oder Bat.Qm. zu
stellen hat, werden von
Oberstlt. Ed. Beguelin, Instr. Of., Schlosstr. 15, Thun 1 (Experte in der TK)
unter folgenden Bedingungen postwendend beantwortet:

a) Angabe, wann und an wen die Frage gestellt wird, sowie Art der Ueber-

mittlung (mündlich, schriftlich, Kurier, Draht, Funk etc.).
b) Die Fragebogen sind im Doppel einzureichen, wovon 1 Expl. für die Ant-

wort dienen wird — also genügend Platz für die Antwort freilassen!
c) Ein adressiertes und frankiertes Rückcouvert ist beizulegen,
dl Telephonische Anfragen werden nicht beantwortet.

NB: Wenn die Bedingungen b) und c) nicht erfüllt sind, wird nicht ge-
antwortet.

3. Die Arbeiten der Uebungsteilnehmer sind im Format A4 bis zum 31. De-
zember 1952 einzureichen an den Präsidenten der Techn. Komm.:
Hans Riniker, Laurenzenvorstadt 75, Aarau.

4. Maschinenschrift ist erwünscht, aber nicht Bedingung.

Mitteilungen des Eidg. Oberkriegskommissariates

Richtpreise
für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage ausserhalb der Waffenplätze,

gültig für die Monate November und Dezember 1952.

Indem wir auf den ausführlichen Text hinsichtlich dieser Richtpreise verwei-

sen, den wir in der Juni-Nummer, Seite 148, publiziert haben, geben wir in Er-

gänzung jener Mitteilung nachstehend nur die Beträge bekannt:

Brot: 3—4 Rappen unter dem ortsüblichen Detailverkaufspreis.

Fleisch: bis Fr. 3.70 per kg.

Käse: a) Emmentaler oder Greyerzer, vollfett):
Fr. 4.79 bzw. 4.87 per kg (unverändert),

b) Tilsiterkäse:
Fr. 4.67/Fr. 4.57/Fr. 4.52 Fr. 4.47 (unverändert).
Nach wie vor wird der Bezug von Sbrinzkäse empfohlen.

Milch: 2 Rappen unter dem ortsüblichen Kleinverkaufspreis per Liter.

Heu: bis Fr. 22.—- per 100 kg in Ballen gepresst und bis Fr. 18.— offen
ab Stock.

Stroh: bis Fr. 11.— per 100 kg in Ballen gepresst und bis Fr. 7.50 offen
ab Stock.
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